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Text 

§ 661. Das Vermächtniß ist ohne Wirkung, wenn das vermachte Stück zur Zeit der letzten 
Anordnung schon ein Eigenthum des Legatars war. Hat er es später an sich gebracht; so wird ihm der 
ordentliche Werth bezahlt. Wenn er es aber von dem Erblasser selbst und zwar unentgeldlich erhalten hat, 
ist das Vermächtniß für aufgehoben zu halten. 


